
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der  
TESIUM GmbH 

1. Geltungsbereich 

a) Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen gelten ausschließlich für alle Kaufverträge, die 
wir mit unserem Vertragspartner (nachfolgend „Kunde“ ge-
nannt) abschließen. Entgegenstehende oder abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir haben ausdrücklich und in Textform ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gel-
ten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder davon abweichender Bedingungen des Kunden die 
Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

b) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur ge-
genüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB 
und beziehen sich auch auf alle künftigen Geschäfte mit 
dem Kunden. 

2. Angebot und Vertragsabschluß 

a) Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist 
und Liefermöglichkeit freibleibend. 

b) Aufträge des Kunden werden für uns durch Textform oder 
ausgedruckte Auftragsbestätigung (auch Rechnung oder 
Lieferschein) verbindlich. 

c)   An Angeboten, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und an-
deren Unterlagen behält sich TESIUM die Eigentums- und 
urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt 
vor. Diese Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustim-
mung durch TESIUM in Textform Dritten zugänglich ge-
macht werden. 

3. Preis, Zahlungsbedingungen 

a) Preise können als verbindlicher Festpreis, als Richtpreis, 
nach Stundenaufwand oder Aufmaß vereinbart werden; 
sie gelten grundsätzlich zuzüglich der gesetzlichen Um-
satzsteuer  

b)    Wir berechnen die vereinbarten bzw. wenn keine Verein-
barung getroffen wurde, die zum Zeitpunkt der Lieferung 
gültigen Preise, jeweils zuzüglich etwaiger Verpackungs- 
und Versandkosten sowie gesetzlicher Umsatzsteuer. 

c) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entspre-
chend zu ändern, wenn nach Abschluß des Vertrages Kos-
tensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere auf-
grund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderun-
gen, eintreten. In diesem Fall ist der Kunde berechtigt, in-
nerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Bekanntgabe der 
Preiserhöhung vom Vertrag zurückzutreten. 

d) Soweit sich aus der Auftragsbestätigung oder Rechnung 
nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort ohne Abzug 
zur Zahlung fällig. Der Abzug von Skonto bedarf einer be-
sonderen Vereinbarung in Textform. Im Falle des Zah-
lungsverzugs des Kunden gelten die gesetzlichen Rege-
lungen. 

e) Wir behalten uns vor, gegen Nachnahme oder Vorkasse 
zu liefern. Bestehen begründete Zweifel an der Zahlungs-
fähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden und ist der 
Kunde trotz entsprechender Aufforderung nicht zu Vor-
kasse oder Stellung geeigneter Sicherheiten für die ihm 
obliegende Leistung bereit, sind wir, soweit wir noch nicht 
geleistet haben, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

f) Wir behalten uns vor, Zahlungen zur Begleichung der äl-
testen fälligen Rechnungsposten zuzüglich der darauf auf-
gelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwenden, und 
zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung. 

 

         

 g) Gegenüber unseren Forderungen kann der Kunde nur aufrech-
nen, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

4. Lieferfristen 

a) Wir sind jederzeit bemüht, so rasch als möglich zu liefern. Feste 
Lieferfristen bestehen nur, wenn diese ausdrücklich in Textform 
vereinbart sind. Ist das der Fall, gewährt uns der Kunde im Falle 
des Verzugs der Lieferung eine angemessene Nachfrist von in 
der Regel vier Wochen. 

b) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.  

c) Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware das Werk 
oder unser Lager verläßt, und, wenn dieser Tag nicht feststellbar 
ist, der Tag, an dem die Ware dem Kunden zur Verfügung ge-
stellt wird. 

d) Wir sind auch ohne besondere Ankündigung zur Lieferung von 
Teilmengen berechtigt. 

5. Versand 

a) Wir behalten uns die Wahl des Versandweges und der Ver-
sandart vor. Durch besondere Versandwünsche des Kunden 
verursachte Mehrkosten gehen zu seinen Lasten. 

b) Die Gefahren des Transports gehen stets zu Lasten des Kunden. 
Die Gefahr geht im Zeitpunkt der Übergabe der Lieferung in un-
serem Werk oder Lager auf den Kunden oder seinen Beauftrag-
ten (z.B. den Spediteur) über. Verzögert sich die Übergabe in-
folge eines Umstandes, den wir nicht zu vertreten haben, geht 
die Gefahr vom Tage der Versandbereitstellung auf den Kunden 
über. Über die Versandbereitstellung werden wir den Kunden 
rechtzeitig in Textform informieren. Lagerkosten nach Gefahren-
übergang trägt der Kunde. 

6. Höhere Gewalt 

 Alle Ereignisse, die – selbst wenn sie vorhersehbar waren – au-
ßerhalb des Einflußvermögens der Parteien liegen und deren 
Auswirkung auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemü-
hungen der Parteien nicht verhindert werden können, befreien 
die betroffene Partei für die Dauer und den Umfang ihrer Auswir-
kung von der Erfüllung des Vertrages. Dauern die Störungen 
mehr als zwei Monate an, sind beide Parteien berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

7. Eigentumsvorbehalt 

a) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Ge-
genständen vor, bis der Kunde alle Ansprüche aus der Ge-
schäftsverbindung mit uns getilgt hat.  

b) Unser Vorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der 
Vorbehaltsware entstehenden neuen Erzeugnisse. Die Verarbei-
tung erfolgt für uns als Hersteller. Bei einer Verarbeitung, Ver-
bindung oder Vermischung mit uns nicht gehörenden Sachen er-
werben wir Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes un-
serer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen 
Materialien. 

c) Solange uns das Eigentum vorbehalten ist, hat der Kunde Vor-
behaltsware, soweit er über sie verfügen kann, pfleglich zu be-
handeln und zu verwahren sowie erforderliche und übliche In-
spektions-, Wartungs- und Erhaltungsarbeiten auf seine Kosten 
durchzuführen. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts 
darf der Kunde die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur 
Sicherheit übereignen. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware, 
etwa im Wege der Pfändung oder Beschlagnahme sowie             
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       Beschädigungen oder die Vernichtung sind uns unverzüg-
lich in Textform anzuzeigen. Der Kunde hat alle Kosten zu 
tragen, die zur Aufhebung des Zugriffs und zur Wiederbe-
schaffung der Vorbehaltsware erforderlich sind, soweit sie 
nicht von Dritten eingezogen werden können. 

d) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbeson-
dere bei Verletzung der Pflicht zur pfleglichen Behandlung 
der Vorbehaltsware und sonstiger Sorgfaltspflichten sowie 
bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. 

       Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir ferner 
auch für grob fahrlässig verursachte Schäden unserer Angestell-
ten, jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, bei Vertragsab-
schluss vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

b) Schadensersatzansprüche des Kunden im Falle leichter Fahr-
lässigkeit von uns, unseren Angestellten oder unseren Erfül-
lungsgehilfen sind ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich 
um die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. In diesem Fall 
haften wir auf den vertragstypischen, bei Vertragsabschluss ver-
nünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

8. Beschaffenheit der Ware 

a) Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung (z.B. Ge-
wichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen 
und technische Daten) sowie unsere Darstellungen sind 
Beschreibungen und Kennzeichnungen der Lieferung. 
Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, wel-
che aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder techni-
sche Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie 
die Verwendbarkeit zum vertraglichen Zweck nicht beein-
trächtigen.  

b) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die in 
der Produktbeschreibung, den Spezifikationen und unse-
ren Kennzeichnungen beschriebene Beschaffenheit. Öf-
fentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbungen 
stellen keine Beschaffenheitsangaben zum Kaufgegen-
stand dar. 

c) Die Vereinbarung einer Garantie bedarf der Schriftform 
und ist wirksam, wenn sie den Inhalt der Garantie sowie 
die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich hinrei-
chend bestimmt beschreibt. 

9. Mängelrügen 

a) Die Mängelrechte des Kunden setzten voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

b) Mängelrügen müssen unverzüglich in Textform, spätes-
tens innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware 
bzw. bei verborgenen Mängeln nach Feststellung erhoben 
werden. 

10 Rechte des Kunden bei Mängeln 

a) Bei Mängeln der Kaufsache behalten wir uns die Art der 
Nacherfüllung – ob Mangelbeseitigung oder Lieferung ei-
ner neuen, mangelfreien Sache – vor. Im Fall der Mangel-
beseitigung tragen wir die Aufwendungen wie Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, soweit sich diese nicht 
dadurch erhöhen, daß der Kaufgegenstand nachträglich 
an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, 
die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch. 

b) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, 
den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutre-
ten. Schadensersatzansprüche nach Ziffer 11 bleiben hier-
von unberührt. 

11. Haftung für Schäden 

a) Wir haften gegenüber unseren Kunden – auch für außer-
vertragliche Ansprüche – nach den anwendbaren gesetzli-
chen Vorschriften für von uns, unseren Organen oder Er-
füllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sachte Schäden.  

c) Die gesetzliche Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt 
auch für eine eventuelle, zwingende Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz. 

d) Eine weitergehende Haftung ist – ohne Rücksicht auf die Rechts-
natur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 

12. Verjährung 

Mängelansprüche des Kunden verjähren im Fall des § 438 Abs. 
1 Nr. 3 BGB in einem Jahr und im Fall des § 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB in zwei Jahren, jeweils ab dem gesetzlichen Verjährungs-
beginn. Zwingende gesetzliche Verjährungs- und Haftungsvor-
schriften, wie z.B. die Haftung bei der Übernahme einer Garan-
tie, die Haftung für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln, 
für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz und die Vorschriften über den 
Verbrauchsgüterkauf bleiben unberührt. 

13. Technische Beratung 

 Von uns erbrachte anwendungstechnische Beratung in Wort, 
Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt je-
doch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige 
Schutzrechte Dritter, und befreit den Kunden nicht von der eige-
nen Prüfung der gelieferten Ware auf ihre Eignung für die beab-
sichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und 
Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontroll-
möglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwor-
tungsbereich des Kunden. 

14. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

a) Es gilt ausschließlich materielles deutsches Recht. Die Anwen-
dung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

b) Gerichtsstand ist Holzminden, soweit der Kunde Kaufmann im 
Sinne des Handelsgesetzbuches ist. Wir sind aber auch berech-
tigt, den Kunden an dem für ihn zuständigen Gericht zu verkla-
gen. 

15. Wirksamkeitsklausel 

 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder daran anknüpfen-
der Regelungspunkte nicht berührt. Die Parteien verpflichten 
sich, eine unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame 
Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
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